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1. Was bedeutet 

"Familienfreundlichkeit" im 

betrieblichen Kontext? 

"Famil ienfreundliche Unternehmen" 
sind dadurch gekennzeichnet, daß sie 
Maßnahmen für Arbeitnehmerinnen an­
bieten, die sich an deren familiärer Situa­
tion orientieren. Arbeitnehmerinnen wer­
den demnach nicht nur als Leistungsträ­
gerinnen für das Unternehmen, sondern 
ganzheitlich als Personen mit privaten 
und familiären Verpflichtungen und Bedürf­
nissen wahrgenommen, die in bestimm­
ten Lebensabschnitten in Konkurrenz 
zum arbeitsvertraglich fixierten Normalar­
beitsverhältnis stehen können. Während 
betrieblicher Familienpolitik besonders im 
angelsächsischen Raum (USA, Irland, 
Großbritannien) eine Stellvertreterfunktion 
für Familienpolitik der öffentlichen Hand 
zukommt, ist dies für den deutschen 
Sprachraum aufgrund des dort vorhande­
nen öffentlichen familienpolitischen Instru­
mentariums nicht zutreffend. Daraus folgt 
für das Kriterium der "Familienfreundlich­
keit'' im Österreichischen bzw. vergleich­
baren deutschen Kontext die Anforde­
rung, daß Maßnahmen im Unternehmen 
angeboten werden, die über die betriebli­
che Umsetzung gesetzlicher Regelungen 
-wie etwa Elternkarenz - hinausgehen. 1 

Zwar dürfte im internationalen Ver­
gleich der Gedanke an monetäre H i lfe­
stellungen zur Abdeckung ansteigender 
Kosten in der Familiengründungsphase 
in Österreichischen Unternehmen noch 
verstärkt zur Familienfreundl ichkeit zäh­
len.2 Angesichts einer steigenden Zahl 
an Zweiverdiener-, aber auch Alleinerzie­
herfamil ien werden in Betrieben al ler­
dings zusehends Unterstützungsmecha­
nismen zur zeitlichen Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie für Arbeitnehmerinnen 
mit Betreuungspflichten gegenüber Kin­
dern angeboten bzw. gefordert. Im Be­
reich der zeitlichen Feinabstimmung von 
Erwerbsarbeits- und Famil ienzeiten auf 
betrieblicher Ebene sehen Expertinnen 
gerade das Potential und die Notwendig­
keit von Betrieben als familienpolitischen 
Akteuren. Arbeitszeitmaßnahmen bilden 
auch das Kernstück österreichischer In­
itiativen zur Förderung familienfreundli­
cher Maßnahmen im Betrieb, die entwe­
der das Vorhandensein familienfreundli­
cher Regelungen (vgl. Landes- oder Bun­
deswettbewerbe zum frauen- und famili­
enfreundlichsten Betrieb etwa der steiri­
schen Landesregierung und des Bundes­
ministeriums für Famil ie) oder dahinge­
hende Entwicklungskonzepte (vgl .  das 
Österreichische Audit Beruf und Familie 
des Bundesministeriums für Familie) 
propagieren, prämieren und protegieren. 

Allgemeiner richten sich familien­
freundliche Maßnahmen im Betrieb wei­
testgehend auf vier Kernbereiche der 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie -
Kinderbetreuung, flexible Arbeitszeitmu­
ster, Wiedereinstieg und Qualifikations­
erhalt -, die je nach Präferenz für ein si­
multanes oder sequentielles Vereinbar­
keitsmuster unterschiedlich stark vom 
Betrieb angeboten bzw. von den Ange­
stellten nachgefragt werden können (sie­
he Tabelle 1 ). 
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Tabelle 1 :  Elemente von Programmen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf 

Kinderbetreuung Wiedereinstieg 

Betriebskindergarten Wiedereinstellungsgarantie 
Belegkindergarten (Anmerkung: Bevorzugte Wiedereinstellung 
Platzzukauf) Wiedereinstellung nach individueller 
Tagesmutter Absprache 

Beruflicher Qualifikationserhalt Flexibilisierung der Erwerbsarbeit 

Durch Arbeitseinsatz Nach Dauer der Arbeitszeit 
(z.B. Vertretungen) Nach Lage der Arbeitszeit 
Durch betriebliche Weiterbildung Nach Ort der Arbeitszeit 
Durch Weiterbildung in Eigeninitiative 

Quelle: Institut für Entwicklungsplanung und Strukturforschung (1 989) 1 55 

Wie aus Tabelle 1 hervorgeht, richtet 
sich betriebliche Familienpoliti kzurVer­
einbarkeit von Beruf und Familie glei­
chermaßen an berufstätige Mütter wie 
Väter. Dennoch soll an dieser Stelle 
nicht unerwähnt bleiben, daß betriebli­
che Familienpolitik vor allem der folgen­
den Kritik unterliegt:3 

Familienfreundliche Maßnahmen tre­
ten in einen Zielkonflikt mit emanzipato­
rischen Bestrebungen am Arbeitsplatz, 
wenn betriebliche Vereinbarkeitspolitik 
nur für Mitarbeiterinnen angeboten oder 
nur von diesen angenommen wird. Diese 
geschlechtsspezifische, aber system­
traue Eindimensionalität in dem Sinne, 
daß familienpolitische Bestrebungen 
mehrheitlich darauf abzielen, innerhalb 
der bestehenden gesellschaftlichen Ver­
hältnisse Doppelbelastungen für Frauen 
zu verringern, läßt zunächst die Vertei­
lung bezahlter und unbezahlter Arbeit 
zwischen den Geschlechtern unverän­
dert. Erwerbsarbeit und Familienarbeit 
existieren zudem weiterhin dem Charak­
ter nach unverändert als zwei voneinan­
der unabhängige Arbeitsaufgaben. Tradi­
tionelle Arbeitsverhältnisse und -Struktu­
ren bleiben unhinterfragt, so lange fami­
lienfreundliche Maßnahmen dazu einge­
setzt werden, die Unternehmenssphäre 
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symptomatisch "famil ienfrei" zu halten, 
während die ursächliche Arbeitsorgani­
sation und Denkweise im Betrieb unan­
getastet bleiben. 

2. Wozu dient 

"Familienfreundlichkeit" im 

betrieblichen Kontext? 

Wie bereits oben angedeutet, kommt 
Unternehmen je nach Art und Ausprägung 
der nationalen familienpolitischen Rege­
lungen (diverse Freistellungsmöglichkei­
ten, Kinderbetreuungsangebot etc.) eine 
unterschiedlich große, ergänzende gaseil­
schaftspolitische Bedeutung als familien­
politische Akteure zu. ln diesem Abschnitt 
soll näher ausgeführt werden, daß betrieb­
liche Familienpolitik auch aus betriebswirt­
schaftlichen Überlegungen für Partner­
schaften zwischen Arbeitgeberinnen und 
-nehmerlnnenseite funktional sein kann. 
Gleichzeitig wird zu bedenken gegeben, 
daß familienfreundliche Maßnahmen -zu­
mindest in deren Initialphase - eine enor­
me organisatorische Herausforderung für 
die Personal- bzw. Geschäftsleitungen 
sind, denen nicht alle Betriebe in gleichem 
Ausmaß, sondern nur nach betriebs­
(ablauf)spezifischen Möglichkeiten nach­
gehen können. 



26. Jahrgang (2000), Heft 2 

Betriebswirtschaftl iche Motivationen 
für eine famil ienfreundl iche Unterneh­
mensphilosophie können kurz unter dem 
Schlagwort "Senkung der Personalko­
sten" zusammengefaßt werden. Unter­
suchungen des Families and Work Insti­
tuts (USA) zufolge ist vor allem die Re­
duktion der direkten Personalkosten ein 
betriebswirtschaftliches Anliegen der 
"praktizierenden" Unternehmen. Hohe 
Personalfluktuation und deren Folgeko­
sten für die Rekrutierung und Einschu­
lung von Personal führen mit zirka 80% 
die Liste jener Gründe an, weshalb Fa­
mi l ienfreundl ichkeit aus Rentabil itäts­
überlegungen eingesetzt wird.4 Deut­
sche Untersuchungen bei 640 Klein- und 
Mittelbetrieben bestätigen zu 50% eine 
Verbesserung der direkten Personalko­
stensituation durch die Implementierung 
famil ienfreundlicher Maßnahmen. Zu­
dem resümieren rund 80% der befragten 
Unternehmen eine verbesserte Arbeits­
bereitschaft und Leistungsfähigkeit der 
Mitarbeiterlnnen, die indirekt die Perso­
nalkosten senken, indem sie sich positiv 
auf Produkt-, Prozeß- und Servicequali­
tät auswirken.5 

Der Wirkungsmechanismus der in 
Tabelle 1 zuvor kategorisierten Förder­
maßnahmen stellt sich im Hinblick 
auf die betriebswirtschaftliehen Ziele 
durchaus unterschiedlich dar. Offensicht­
lich ist, daß Abstimmungen, die den Ar­
beitszeiteinsatz der Mitarbeiterinnen be­
treffen, direkt in  betriebswirtschaftl iche 
Vorteile umgesetzt werden können, sei 
es, daß durch einen gezielten Personal­
einsatz eine erhöhte Kundenfreundlich­
keit mittels einer Ausweitung der Öff­
nungs- und Servicezeiten oder eine bes­
sere Auslastung des Kapitals (z.B. durch 
verlängerte Maschinenlaufzeiten im 
Schichtbetrieb oder an Wochenenden) 
erreicht wird.6 Gerade aus diesem Grun­
de gibt es unter potentiellen Anbietern be­
trieblicher Familienpolitik eine Präferenz, 
Familienfreundlichkeit durch Modifikatio­
nen der Arbeitszeiten bzw. des Arbeits­
zeitsystems herbeizuführen. 7 
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3. Ambivalente Aspekte 

betrieblicher Familienpolitik 

Gerade die Familienfreundlichkeit von 
Arbeitszeiten oder- anders ausgedrückt 
- die Mitarbeiter! nnenorientiertheit dersel­
ben stellt eine Gratwanderung bei der 
Frage dar, ob es um familienfreundliche 
Unternehmen oder unternehmensfreund­
liche Familien geht. Wunsch und Notwen­
digkeit der Arbeitszeitabstimmung mit 
den Zeitrhythmen anderer Familienmit­
glieder führt auf seiten der Arbeitnehme­
rinnen teilweise zur Ablehnung von Ar­
beitszeitmodellen, die über herkömmli­
che Formen der Gleitzeit und Halbtages­
teilzeit hinausgehen.8 Generell wird die 
enge Verwobenheilvon Familien- UndAr­
beitsbereich kritisch hinterfragt, und Pros 
und Kontras betrieblicher Familienpolitik 
werden -wie in Tabelle 2- gegeneinander 
abgewogen. Überzeugungsarbeit bei den 
Mitarbeiterinnen als Zielgruppe ist daher 
für die erfolgreiche Implementierung fami­
lienfreundlicher Maßnahmen ebenso 
zentral wie bei der Geschäftsleitung. 

Mit dem persönl ichen Wert und der 
empfundenen Wichtigkeit der einzelnen 
M itarbeiterinnen für das Unternehmen 
steigt die Organisationsbereitschaft zu 
einer Lösung zugunsten des Mitarbei­
ters. Daraus erklärt sich zum einen die 
Dominanz informeller, weil flexiblerer und 
personenbezogener Übereinkommen; 
darin liegt jedoch auch das Risiko einer 
Differenzierung der M itarbeiterinnen­
schaff in punkto Familienfreundlichkeit 

Von seiten der Unternehmen sind ne­
ben einer-teilweise sogar intendierten -
Unkenntnis der famil iären Bedürfnisse 
der Ressource Arbeitskraft vor allem or­
ganisatorische Gründe durch alle Unter­
nehmensgrößen hindurch ein H indernis 
für die Einführung betrieblicher Familien­
politik. Gleichauf rangieren Unsicherhei­
ten bezüglich der Anwendung rechtlicher 
und tariflicher Regelungen sowie bezüg­
lich des Einführungsaufwandes und der 
langfristigen Effizienz derartiger Maß­
nahmen.9 Es kann davon ausgegangen 
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Tabelle 2: Pro und Kontra betrieblicher Familienpolitik 

PRO KONTRA 

Betriebliche Kinderbetreuungseinrichtungen 

Spart der Familie Wegzeiten Entfernung des Kindes von Gleichaltrigen 
Betreuungszeiten auf Arbeitszeiten in der Wohnumgebung 
abgestimmt Druck zur Inanspruchnahme 
Gemeinsames Mittagessen Kriterium bei der Jobwahl 
Eventuell finanzieller Vorteil Kohortenkonzentration im Betrieb 

Hindernis bei Berufswechsel 

Betreuungsservice (Babysitter, Pflegedienste etc.) 
Abfederung eines unvorhergesehenen Druck zur Aufgabendelegation auch 
Ereign isses innerhalb des gesetzlichen Rechtsan-
Professionelle Betreuung spruchs 

Flexible Wochen-/Monats-/Jahresarbeitszeit 

Koordination mit anderen Zeitimperativen Erhaltung des arbeitnehmerlnnenseitigen 
Zeitsouveränität Dispositionsspielraums schwierig 
Erweiterte Freizeitblöcke Erhöhter innerfamiliärer Abstimmungs-
Outputorientierung anstelle Anwesen- bedarf (Inkompatibilität mit Zeitrastern 
heitsorientierung anderer Familienmitglieder) 
Zeitausgleich anstelle von Überstunden Erhöhter Absprachebedarf mit Kollegen 

Zeitausgleich anstelle von Überstunden 

Famil ienzeiten 
Ausbildungszeiten 
Pensionszeiten 

Lebensarbeitszeit (Freistellungen, Karenzen) 
Eigenverantwortliche Lebensplanung? 
Langfristiger Rationalitätshorizont 

trifft auf alle Mitarbeiterinnen zu 
einzelner Arbeitnehmer und der 
Geschäftsleitung? 
Anstellungswechsel problematisch 

Arbeitszeitverkürzung 
Abstimmung auf Tagesrhythmus und Finanzielle Einbuße 
quantitativen Betreuungsbedarf der Verkürzung sozialrechtlicher Ansprüche 
Kinder, Eltern, Partner Verkürzung betrieblicher Ansprüche 
Zwei-Rollen-Modell ohne Doppel- Arbeitsnachfragefunktion ist nicht stetig 
belastung (starre Teilzeitformen, Geringfügigkeits-
Arbeitsmarktnähe und Eigenständigkeit grenze) 
der Betreuungsperson bleibt aufrecht Weiterhin institutioneller Betreuungs­

bedarf 

Behindertenarbeitsplätze 
Entspricht Arbeitsmentalität mancher 
Arbeitnehmer 
Kaum Wegzeiten 

Quelle: Thenner (1 999) 1 83 
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Arbeitsdichte nimmt zu 
Überstundenneigung nimmt zu 

Telearbeit 
Sozialer Austausch mit Kolleginnen 
nimmt ab 
Kein Arbeitsrhythmus 
Doppelbelastung 
Abgrenzungsschwierigkeiten 
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werden, daß insbesondere maßge­
schneiderte Personal- und Organisati­
onskonzepte als erfolgreiche Konzepte 
zu benennen sind. Diese verursachen je­
doch Entwicklungsarbeit und ln itialko­
sten, die meistens nur auf Betreiben ei­
nes aktiven Hauptpromotors im Unter­
nehmen (Betriebsrat, Personalchef) oder 
von außen (etwa durch ein Audit Familie 
und Beruf wie in Österreich, Deutsch­
land, Großbritannien oder Belgien) initi­
iert werden. Eine Gegenüberstellung von 
Kosten und Nutzen ist aufgrund der indi­
rekten Folgeeffekte famil ienpol itischer 
Maßnahmen oft schwer oder nicht durch­
führbar bzw. wird in jenen Unternehmen 
nicht durchgeführt, die aus einem gaseil­
schaftspolitischen Verantwortungsgefühl 
heraus familienfreundlich agieren. 

Auf die Unternehmensgröße bezogen, 
geht das Entgegenkommen in Kleinbetrie­
ben tendenziell auf die Nicht-Substituier­
barkeit einervielleichthoch-, aufjeden Fall 
aber sehr betriebsspezifisch geschulten 
Arbeitskraft und auf persönl iche Affinität 
zurück. ln großen Unternehmen erlauben 
ein langfristiger Planungshorizont, ein grö­
ßerer interner Reservebestand und die ins­
gesamt größere Varianz der vertraglichen 
Regelungsdichte Spielräume für ein indivi­
duelles Entgegenkommen. Der Unterneh­
mensgegenstand kommt immer wieder 
zum Tragen, wenn es darum geht, mittels 
familienfreundlicher Maßnahmen Corpora­
te /dentity zu transportieren oder Arbeits­
zeitmodelle (ablauf)technisch zu ermögli­
chen. ln organisatorischen Belangen eig­
nen sich Umstrukturierungsphasen zur Er­
probung und Einführung familienfreundli­
cher Maßnahmen; flache Unternehmens­
hierarchien begünstigen eine Qualifizie­
rungsstruktur und ein Betriebsklima, das 
wechselseitige Vertretungen ermöglicht. 

4. Konzeption und Durchführung 

der Unternehmensbefragung 

Wie aus der einleitenden Analyse her­
vorgeht, sind famil ienfreundl iche Maß­
nahmen in den Betrieben - zusätzlich 
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zur staatlichen Familienpolitik - ein zen­
traler Unterstützungsfaktor bei der Verein­
barkeit von Erwerbstätigkeit und familiä­
ren Betreuungspflichten. Da allerdings die 
Ergänzung des öffentlichen Instrumenta­
riums an Familien- und Sozialleistungen 
durch betriebliche Initiativen in Österreich 
keine lange Tradition hat, gibt es bisher 
wenige einschlägige Untersuchungen. 10 

Einen Beitrag zur Verkleinerung dieser 
Forschungslücke stellt die im folgenden 
beschriebene Unternehmensbefragung 
dar, die im Frühjahr 1 998 vom Europäi­
schen Zentrum durchgeführt wurde. Vor­
rangige Zielsetzung dieser Untersuchung 
war es, die Bandbreite an jenen familien­
freundlichen Maßnahmen in Österreichi­
schen Unternehmen zu erheben,  die 
durch Betriebsvereinbarungen oder Ein­
zelverträge verbindlich geregelt sind. 

Dazu wurde zunächst ein Fragebogen 
konstruiert, in den die wichtigsten in der 
Literatur beschriebenen familienfreundli­
chen Regelungen sowie neun Fragen zu 
Strukturmerkmalen aufgenommen wur­
den. Familienfreundl iche Maßnahmen 
lassen sich unterschiedlichen Bereichen 
bzw. Handlungsfeldern zuordnen, wie die 
Kategorisierung in Tabelle 1 verdeutlicht. 
Im Rahmen der Fragebogenerhebung 
wurden die folgenden fünf Bereiche unter­
schieden: Arbeitszeitregelungen, Arbeits­
freistellungen für Kinderbetreuung, Pflege­
freistellungen von längerer Dauer, famili­
enfreundliche Serviceleistungen und finan­
zielle Leistungen. Eine detaillierte Dar­
stellung der Zuordnung der insgesamt 27 
einzelnen Maßnahmen zu diesen Kate­
gorien findet sich in Tabelle 3. 

Bei der Stichprobenziehung für die 
schriftliche Befragung wurde von der Da­
tenbank der Wirtschaftskammer ausge­
gangen, in der alle Österreichischen Pri­
vatunternehmen erfaßt sind. Um die sehr 
große Gruppe der Einpersonan-Unter­
nehmen bzw. Selbständige mit mithel­
fenden Familienangehörigen aus der 
Stichprobe auszuklammern , mußten 
Kleinstunternehmen mit weniger als fünf 
Beschäftigten aus der Grundgesamtheit 
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ausgeschlossen werden. Dies war der 
Wirtschaftskammer wiederum nur in  
sechs der neun Bundesländer möglich 
und führte zu einer weiteren Einschrän­
kung der Grundgesamtheit, da dadurch 
Unternehmen aus Wien, Tirol und Salz­
burg nicht befragt wurden. Die Rücklauf­
quote der Umfrage liegt mit 1 93 beant­
worteten von 3.032 verschickten Frage­
bögen bei 6,4 Prozent und entspricht da­
mit in etwa den Erfahrungen bei ähnli­
chen Umfragen.11 

Die Verteilungen in der Stichprobe stim­
men gut mit jenen in der Gesamtpopulati­
on überein, 12 was die Zugehörigkeit zu 
Sektionen, die regionale Verteilung, die 
Qualifikation der Beschäftigten, den Anteil 
der Teilzeitbeschäftigten und der befristet 
Beschäftigten betrifft. Gleichzeitig ist fest­
zuhalten, daß der Anteil von Betrieben mit 
mehr als zehn Beschäftigten deutlich 
überschätzt wird, während der Frauenan­
teil in den Betrieben der Stichprobe verhält­
nismäßig zu niedrig ist, und daß Beschäf­
tigte, die älter als 40 Jahre sind, in den Be­
trieben der Stichprobe ebenfalls deutlich 
zu selten vertreten sind. 

Für die Auswertung der Fragebögen 
waren drei Herangehensweisen relevant: 
Im ersten Schritt wurde die Häufigkeit 
des Auftretens von Maßnahmen und 
Merkmalen untersucht. Für die Untersu­
chung der Zusammenhänge zwischen 
der Häufigkeit von Maßnahmen und 
Strukturmerkmalen der Betriebe wurde 
im Fall stetiger Variablen der Korrelati­
onskoeffizient nach Bravais-Pearson, im 
Fall kategorieller Variablen der Chiqua­
drat Unabhängigkeitstest bzw. Fishers 
exakter Test verwendet. Mittelwertsver­
gleiche erfolgten nach Überprüfung der 
Normalverteilungshypothese mittels Va­
rianzanalyse, Kruskai-Wallis-Test oder 
Median Test. Als signifikant gelten alle 
Ergebnisse mit einer Irrtumswahrschein­
lichkeit kleiner als 0,05. Die Einteilung 
der Unternehmen in verschiedene Maß­
nahmentypen wurde auf Basis der Ergeb­
nisse einer Clusteranalyse erstellt. Als 
Clustermethode wurde Linkage zwi-
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sehen den Gruppen verwendet, als Ähn­
lichkeitsmaß der quadrierte euklidische 
Abstand. 

Zusätzlich zu der Fragebogenerhebung 
wurden telefonische Leitfadeninterviews 
durchgeführt, die die schriftliche Umfrage 
inhaltlich ergänzen sollten. Von den den 
Fragebogen beantwortenden Betrieben 
erklärten sich 38 bereit, zusätzlich für ein 
Interview zur Verfügung zu stehen.  Aus 
dieser Gruppe wurden insgesamt 20 Un­
ternehmen für die mündliche Befragung 
ausgewählt. Die Interviews mitden Unter­
nehmensleitungen dienten vor allem 
dazu, nähere Information zu folgenden 
Punkten zu gewinnen: 
* Motivation für die verbindl iche Rege­

lung von Maßnahmen, 
* Erfahrungen mit der Inanspruchnahme 

von Maßnahmen, 
* Möglichkeiten informeller Regelungen, 
* Gründe für das Fehlen von Maßnahmen. 

Die Auswertung der mündlichen Befra­
gung erfolgte nach inhaltsanalytischen 
Kriterien. Die Aussagen in den Interviews 
wurden den Fragestellungen zugeordnet 
und nach inhaltlicher Ähnlichkeit zu Ka­
tegorien zusammengefaßt. Ziel dieser 
Auswertung war nicht die Häufigkeit von 
Antworten, sondern vielmehr deren Viel­
falt aufzuzeigen. Dabei zeigte sich, daß 
sich die sehr unterschiedlichen Unter­
nehmen hinsichtlich ihrer Aussagen re­
lativ stark überschneiden. Es ist also da­
von auszugehen, daß d ie möglichen 
Antworten zu den Fragestellungen durch 
die Interviews gut abgedeckt wurden und 
daß eine Befragung weiterer Betriebe in 
derselben Weise kaum mehr neue Infor­
mationen gebracht hätte. 

5. Verbindlichkeit der Regelung 

familienfreundlicher Maßnahmen -

Einzelverträge oder 

Betriebsvereinbarungen 

Die verbindliche Regelung famil ien­
freundlicher Maßnahmen innerhalb ei­
nes Unternehmens kann entweder durch 
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die Aufnahme in eine Betriebsvereinba­
rung oder durch Einzelverträge erfolgen .  
Bei der Regelung von Maßnahmen durch 
eine Betriebsvereinbarung ist davon aus­
zugehen,  daß alle (bzw. alle gleichge­
stellten) M itarbeiterinnen dieselben An­
sprüche geltend machen können. Einzel­
vertragliche Vereinbarungen bedeuten 
hingegen, daß eine bestimmte Regelung 
nur ausgewählten Mitarbeiterinnen zuge­
standen wird. 

Die Auswertung der Fragebögen zeig­
te, daß in 77 (40%) der 1 93 antworten­
den Betriebe keine der im Fragebogen 
aufgezählten familienfreundlichen Initiati­
ven Bestandteil einer Betriebsvereinba­
rung oder von Einzelverträgen ist, wäh­
rend die übrigen 1 1 6  (60%) der befragten 
Unternehmen zumindest eine der Maß­
nahmen verbindlich geregelt haben. Von 
diesen 1 1 6  Unternehmen wurden durch­
schnittlich 3,6 der im Fragebogen aufge­
zählten Maßnahmen angegeben. Aller­
dings ist die Streuung sehr hoch: 31 Be­
triebe, das sind 27% aller Unternehmen 
mit fami l ienfreundlichen Maßnahmen, 
haben nur eine der abgefragten Maßnah­
men verbindlich geregelt, während in 34 
Betrieben (29% der Betriebe mit Maß­
nahmen) mindestens fünf der verschie­
denen Maßnahmen verbindl ich zuge­
standen werden. 

Nach Aussagen der im Rahmen der 
Telefoninterviews befragten Unternehme­
rinnen ist die zentrale Zielsetzung bei der 
verbindlichen Regelung von Maßnah­
men, daß die Attraktivität des Betriebs 
für die Mitarbeiterinnen gesteigert wer­
den soll, was wiederum als Gewinn für 
das Unternehmen gesehen wird . Damit 
sind verschiedene Erwartungen verbun­
den, etwa daß zufriedene Arbeitnehme­
rinnen im Gegenzug auch auf Wünsche 
der Unternehmensleitung eingehen oder 
daß sie "besser'' bzw. "effizienter" arbei­
ten als unzufriedene. Um das Ziel eines 
attraktiven Betriebes zu erreichen, wird 
daher versucht, auf die Bedürfnisse der 
Beschäftigten einzugehen und so die Zu­
friedenheit der Mitarbeiterinnen zu för-
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dern. Mit dieser Motivation werden Maß­
nahmen besonders dann eingeführt, 
wenn konkrete Bedürfnisse von den Be­
schäftigten geäußert werden und sich 
das Unternehmen die entsprechenden 
Maßnahmen finanziell leisten will bzw. 
damit verbundene organisatorische Ver­
änderungen einigermaßen einfach durch­
führbar sind. Als ein weiteres Motiv für die 
verbindl iche Regelung famil ienfreundli­
cher Maßnahmen wurde angegeben, 
daß dadurch eine spezielle Gruppe von 
potentiellen Arbeitnehmerinnen erreicht 
werden soll, z.B. Frauen oder Personen, 
die in  der Nähe des Betriebsstandorts 
wohnen. Zudem wird in manchen Betrie­
ben die I nanspruchnahme von Arbeits­
zeitregelungen und Weiterbildungs- oder 
auch Karriereplanung nicht nur als Entge­
genkommen für die Beschäftigten gese­
hen, sondern ist explizit Ziel der Unter­
nehmensleitung, z.B. wenn der Betrieb 
umgekehrt auch auf eine relativ starke ar­
beitszeitliche Flexibil ität der Beschäftig­
ten angewiesen ist. Karriere- und Wieder­
einstiegsplanung sind vor allem dort gere­
gelt, wo die Unternehmensleitung großes 
Interesse hat, eingearbeitete Mitarbeite­
rinnen im Betrieb halten zu können, ent­
weder weil sie "besonders gut" arbeiten 
oder weil es aus anderen Gründen 
schwierig wäre, Ersatz zu finden. Bezüg­
lich der Weiterbildung von Beschäftigten 
wurde mitgeteilt, daß diese ohnehin auch 
dem Betrieb zugute kommen würde. 

Insgesamt sind etwas mehr als drei 
Viertel (77%) der von den Betrieben an­
gegebenen Maßnahmen einzelvertrag­
l ich geregelt. Nur rund ein Viertel der 
Maßnahmen ist h ingegen Tei l  der Be­
triebsvereinbarung, das heißt, daß alle 
Mitarbeiterinnen gleichermaßen An­
spruch darauf haben. ln den Interviews 
wurden von den Unternehmerinnen die 
folgenden Gründe für die Bevorzugung 
einzelvertraglicher Regelungen gegen­
über der Festlegung in einer Betriebsver­
einbarung genannt: 
* Einzelvertragliche Regelungen sind 

besser an individuelle Bedürfnisse an-
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gepaßt und dadurch für die Arbeitneh­
merinnen vorteilhafter. 

* Einzelvertragliche Regelungen werden 
nur von jenen gefordert und in Anspruch 
genommen, die sie benötigen, wodurch 
Mißbrauch verhindert werden soll. 

* Einzelvertragliche Regelungen gibt es 
nurfürjene Mitarbeiterlnnen, die für den 
Betrieb besonders wertvoll sind und die 
man nicht verlieren möchte. 

* Einzelvertragliche Regelungen sind 
verglichen mit Betriebsvereinbarungen 
weniger verbindlich. Das heißt, es ist 
leichter möglich, keine entsprechen­
den Verträge mehr abzuschließen, 
wenn es aus finanziellen oder anderen 
Gründen nicht mehr erwünscht ist. 

6. Formen verbindlich geregelter 

familienfreundlicher Maßnahmen 

ln der folgenden Tabelle 3 wird darge­
stellt, wie sich die von den Unternehmen 
als verbindlich geregelt angegebenen 
Maßnahmen über verschiedene Hand­
lungsfelderverteilen. Zudem wird aus der 
Tabelle ersichtlich, welche einzelnen 
Maßnahmen besonders häufig verbindlich 
geregelt sind und daß manche der abge­
fragten Maßnahmen - zumindest derzeit 
- in keinem einzigen der 1 93 Betriebe in 
Form einerverbindlichen Vereinbarung exi­
stieren. Anzumerken ist, daß dort, wo die 
Unternehmen um genauere Angaben zu 
einer Maßnahme (z.B. Dauervon Freistal­
lungen oder Höhe finanzieller Unterstüt­
zung) gebeten wurden, nur selten Eintra­
gungen gemacht wurden. Anhand dieser 
Angaben ist es Z)/1/ar möglich, eine Vorstel­
lung von der jeweiligen Bandbreite einer 
spezifischen Maßnahme zu vermitteln, es 
können dazu jedoch keinerlei statistische 
Aussagen getroffen werden. 

Die relativ häufige Nennung diverser 
Serviceleistungen durch insgesamt 45% 
der Betriebe zeigt, daß diese einen we­
sentlichen Anteil familienfreundlicher 
Maßnahmen ausmachen, wobei die Ka­
rierreplanung mit Mitarbeiterinnen deutlich 
am häufigsten genannt wurde. Zudem ist 
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positiv zu vermerken, daß die Regelung 
der Maßnahmen im Bereich Servicelei­
stungen verhältnismäßig oft, nämlich im­
merhin zu einem Drittel Bestandteil von 
Betriebsvereinbarungen ist. Speziell Kar­
riereplanung mit Mitarbeiterinnen sowie 
Weiterbildung für karenzierte Beschäftig­
te sind sogar beinahe in der Hälfte der Fäl­
le über eine Betriebsvereinbarung gere­
gelt. Gleichzeitig wird aber auch deutl ich, 
daß betriebliche Serviceangebote zur Be­
treuung von Kindern (Betriebskindergar­
ten, Zukaufvon Betreuungsplätzen) einen 
stark vernachlässigten Bereich betriebli­
cher Familienpolitik darstellen. 

Zumindest eine der Maßnahmen, die 
unter der Kategorie Arbeitszeitregelungen 
aufgelistetwurden, haben insgesamt 39% 
der Betriebe, wovon mit 85% der Großteil 
allerdings lediglich einzelvertraglich gere­
gelt ist. Die insgesamt am häufigsten ge­
nannte familienfreundliche Regelung in den 
Betrieben stellt die Möglichkeit zur gering­
fügigen Beschäftigung während des Ka­
renzurlaubs dar. Bei der ebenfalls relativ 
häufigen Möglichkeit zur Arbeitszeitreduk­
tion bei Betreuungs- oder Pflegepflichten 
sind die Angaben zur maximalen Dauer ei­
ner solchen Arbeitszeitreduktion sehr un­
terschiedlich und liegen Z)JIIischen einem 
Monat und fünf Jahren. Als maximale Dau­
er für einen verlängerten Durchrechnungs­
zeitraum der Arbeitszeit bei Betreuungs­
oder Pflegepflichten nannten sechs dieser 
Unternehmen ein Jahr, bei vierweiteren Un­
ternehmen liegt die Dauer zwischen Z)/1/ei 
und sechs Monaten. 

Maßnahmen im Bereich der Pflege­
freistellungen von längerer Dauer gibt es 
lediglich in 1 6% der Betriebe, und sie 
sind beinahe vollständig, nämlich zu 
89%, einzelvertraglich geregelt. Die ma­
ximale Dauer von Pflegefreistellung mit 
Weiterversicherung und finanzieller Un­
terstützung wurde nur von einem Unter­
nehmen mit einem Monat angegeben, 
Pflegefreistellung lediglich mit Weiterver­
sicherung - wo diesbezügliche Angaben 
gemacht wurden - mit maximal zwei 
Monaten befristet. Wesentlich länger 
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Tabelle 3: Art und Häufigkeit familienfreundlicher Maßnahmen 

Anzahl Prozent*) 

Familienfreundliche Serviceleistungen 86 45 

Karriereplanung mit Mitarbeiterinnen 57 32 
Wiedereinstiegsplanung mit karenzierten 

Mitarbeiterinnen 46 26 
Weiterbildung für Wiedereinsteigerinnen 40 22 
Weiterbildung für karenzierte Mitarbeiterinnen 24 13 
Flexible Einrichtung für vorübergehende Betreuung 

von Angehörigen 8 4 
Betriebskindergarten 0 0 
Zukauf von Betreuungsplätzen 0 0 
Andere Serviceleistungen 2 1 

Arbeitszeitregelungen 75 39 

Geringfügige Beschäftigung während Karenzzeit 60 32 
Reduktion der Arbeitszeit bei Betreuungs-/ 

Pflegepflichten 42 23 
Verlängerung des Durchrechnungszeitraums der 

Arbeitszeit bei Betreuungs-/ Pflegepflichten 21 12 
Heimarbeit bei Betreuungs-/ Pflegepflichten 15 8 
Andere famil ienfreundliche Arbeitszeitregelungen 4 2 

Pflegefreistellungen von längerer Dauer 30 16 

Pflegefreistellung mit Weiterversicherung und 
finanzielle Unterstützung 5 3 

Pflegefreistellung nur mit Weiterversicherung 13 7 
Pflegefreistellung nur mit verlängertem Rückkehrrecht 24 13 
Andere Formen der Pflegefreistellung 2 1 

Arbeitsfreistellungen für Kinderbetreuung 29 15 

Arbeitsfreistellung mit Weiterversicherung und 
finanzieller Unterstützung 3 2 

Arbeitsfreistellung nur mit Weiterversicherung 4 2 
Arbeitsfreistel lung nur mit verlängertem Rückkehrrecht 22 12 
Verlängerte Behaltefrist nach der Karenz 9 5 
Andere Formen der Arbeitsfreistellung 3 2 
Finanzielle Leistungen 11 6 
Zuschuß zur Familienbeihilfe 8 4 
Zuschuß zu den Kinderbetreuungskosten 1 1 
Zuschuß zum Karenzgeld 0 0 
Zuschuß zum Pflegegeld 0 0 
Andere familienorientierte finanzielle Leistungen 3 2 

Mehrfachantworten möglich 
*) in Prozent der gültigen Antworten 
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aufrechterhalten wird in vielen Fällen das 
Rückkehrrecht, wenn es nicht von Wei­
terversicherung begleitet ist: Die längste 
Zeitspanne, die genannt wurde, beträgt 
fünf Jahre, die meisten Unternehmen ga­
ben allerdings nur sechs Monate an. 

Regelungen hinsichtlich Arbeitsfreistel­
lungen für Kinderbetreuung wurden eben­
falls nur von 1 5% der befragten Betriebe, 
also relativ selten angegeben. Wie in an­
deren Bereichen auch dominieren (in 90% 
der Fälle) einzelvertragliche Vereinbarun­
gen, nur viermal ist eine entsprechende 
Maßnahme Teil einer Betriebsvereinba­
rung. Während es sich bei der Möglichkeit 
zur Arbeitsfreistellung mit Weiterversiche­
rung und finanzieller Unterstützung nur 
um Einzelfälle handelt, tritt die Arbeits­
freistellung mit lediglich verlängertem 
Rückkehrrecht doch etwas öfter auf. Die 
zeitliche Beschränkung des Rückkehr­
rechts liegt bei den einzelnen Betrieben 
zwischen einem Monat und drei Jahren, 
wobei die Mehrheit allerdings sechs oder 
zwölf Monate nennt. Die maximale Dauer 
der Weiterversicherung wurde nur einmal 
mit einem Monat genauer spezifiziert. 

Spezielle finanzielle Leistungen für 
Familien gibt es nur in sehr wenigen Be­
trieben. Im Gegensatz zu den Maßnah­
men in anderen Bereichen sind diese fi­
nanziellen Zuschüsse allerdings beinahe 
immer, nämlich in zehn von zwölf Fällen, 
Tei l  der Betriebsvereinbarung. Im we­
sentlichen handelt es sich bei den finan­
ziellen Leistungen um Zuschüsse zur 
Familienbeihilfe. Bei den wenigen Anga­
ben über die Höhe der finanziellen Unter­
stützung liegt der Betrag zwischen 730 
und 1 200 öS monatlich . 

7. Bedeutung von 
Betriebsmerkmalen für die 

Häufigkeit verbindlich geregelter 

Maßnahmen 

ln bezug auf die Häufigkeit familien­
freundlicher Maßnahmen in einem Unter­
nehmen zeigt sich, daß im wesentlichen 
zwei Betriebsmerkmale eine Rolle spie-
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len, nämlich das zahlenmäßige Ge­
schlechterverhältnis bei den Beschäftig­
ten und die Betriebsgröße. Größere Un­
ternehmen bieten insgesamt häufiger 
mindestens eine und im Schnitt auch je­
weils mehr familienfreundliche Maßnah­
men als kleinere. Während von den 48 
kleinen Betrieben mit weniger als zehn 
Mitarbeiterinnen die Hälfte keine famili­
enfreundliche Maßnahme angaben, hat 
von 1 7  Betrieben mit mehr als 1 00 Be­
schäftigten nur einer keine der abgefrag­
ten Maßnahmen. Dieses quantitative Er­
gebnis wird auch durch verschiedene 
Anmerkungen zum Fragebogen bestä­
tigt. Kleinere Unternehmen sind nach ei­
gener Aussage oft finanziell nicht in der 
Lage, vertraglich geregelte Maßnahmen 
anzubieten; sie versuchen jedoch nach 
Möglichkeit ihren Mitarbeiterinnen mit in­
dividuellen Lösungen auf informeller Ba­
sis entgegenzukommen. 

Ein negativer Zusammenhang besteht 
zwischen der Anzahl der Maßnahmen 
und dem Anteil der Männer im Betrieb; 
besonders deutlich wird der Zusammen­
hang in den Bereichen Arbeitszeitrege­
lungen und Arbeitsfreistellung für Kinder­
betreuung. Von männerdominierten Un­
ternehmen wurde im Fragebogen ange­
merkt, daß Maßnahmen deshalb selten 
sind bzw. nicht existieren, weil keine 
Nachfrage danach bestehe. Weiters 
scheint die Zugehörigkeit zu einer Bran­
che für die Wahrscheinlichkeit des Auf­
tretens finanzieller Leistungen relevant. 
Von den insgesamt elf Betrieben, die 
Maßnahmen im Bereich der finanziellen 
Leistungen angaben, sind acht (73%) 
der Sektion Geld-, Kredit- und Versiche­
rungswesen zuzurechnen. Erwähnens­
wert ist auch, daß Betriebe mit steigen­
der Beschäftigtenzahl (n = 75) häufiger, 
nämlich zu 56% zumindest eine der 
Maßnahmen im Bereich Service aufwei­
sen , während von den Betrieben mit 
gleichbleibender oder abnehmender Be­
schäftigtenzahl (n = 1 05) nur 38% fami­
lienfreundliche Serviceleistungen ange­
geben wurden. Keine signifikanten Unter-
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schiede hinsichtlich des Auftretens von 
familienfreundl ichen Maßnahmen erga­
ben sich im Zusammenhang mit der 
Ausbildung der Beschäftigten, der Al­
tersstruktur der Beschäftigten oder dem 
Alter des Unternehmens. 

8. Typologie familienfreundlicher 

Betriebe mit Maßnahmen 

Im Rahmen der Unternehmensbefra­
gung wurde auch versucht, anhand der 
Angaben zum Thema familienfreundliche 
Maßnahmen eine Typologie von Betrie­
ben zu entwickeln. Die statistische Ana­
lyse führte zur Unterscheidung von ins­
gesamt vier Unternehmenstypen mit fa­
mi l ienfreundl ichen Maßnahmen. Diffe­
renzen zwischen diesen Typen bestehen 
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einerseits in bezug auf die durchschnitt­
liche Anzahl der Maßnahmen und ande­
rerseits hinsichtlich der Kombination der 
beschriebenen Handlungsfelder. Von den 
1 1 6  Unternehmen, in denen mindestens 
eine familienfreundliche Maßnahme ver­
bindlich geregelt ist, konnten 1 1 2  einem 
dervierTypen zugeordnet werden. 

8.1 Typ 1: Betriebe mit einer 

großen Anzahl 

familienfreundlicher Maßnahmen 

Zu dieser Gruppe mit vielen familien­
freundlichen Maßnahmen zählen ledig­
lich zehn Betriebe, also rund 5% der 
auswertbar retournierten Fragebögen an 
die Unternehmen. Die durchschnittliche 
Anzahl der Maßnahmen ist mit 7,8 sehr 

Abbildung 1 :  Anzahl von verschiedenen familienfreundlichen Leistungen 
nach Unternehmenstypen 
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hoch. Jedes Unternehmen dieses Typs 
kann mindestens drei famil ienfreundli­
che Serviceleistungen und mindestens 
zwei Maßnahmen im Bereich Arbeits­
zeitregelungen vorweisen. Darüber hin­
aus gibt es in der Hälfte dieser Betriebe 
die Möglichkeit zur Pflegefreistellung von 
längerer Dauer, und 30% gewähren Ar­
beitsfreistellungen für Kinderbetreuung 
über die gesetzliche Karenzzeit hinaus. 
Finanzielle Zuschüsse für Familien sind 
allerdings kaum vorhanden. 

Mit Bl ick auf die diversen Betriebs­
merkmale erweist sich als charakteri­
stisch, daß es sich bei Typ 1 vorwiegend 
um sehr große Unternehmen handelt. 
Keines der Unternehmen, das zu diesem 
Typ zählt, hat weniger als zehn Mitarbei­
terlnnen, und vier der zehn Betriebe ha­
ben sogar mehr als 1 00 Beschäftigte. 

8.2 Typ 2: Betriebe mit 

Maßnahmenschwerpunkt im 

Bereich Serviceleistungen 

Die 14  Betriebe, die zu dieser Gruppe 
gezählt werden, haben verglichen mitje­
nen von Typ 1 im Schnitt wesentlich we­
niger, nämlich 4,5 Maßnahmen. Der 
Schwerpunkt dieser Betriebe liegt deut­
lich auf Angeboten im Bereich Service: 
Alle U nternehmen geben mindestens 
drei Maßnahmen in diesem Bereich an. 
Gleichzeitig hat nur jeder zweite Betrieb 
maximal eine Maßnahme im Bereich 
Arbeitszeit, und noch seltener sind in  
diesen Betrieben Maßnahmen in  den 
Bereichen Arbeitsfreistellung für Kinder­
betreuung/ Pflege oder finanzielle Lei­
stungen anzutreffen. 

Bezüglich der strukturellen Merkmale 
dieser Unternehmen zeigen sich zwei in­
teressante Punkte. Zunächst ist festzu­
stellen, daß es sich bei d iesen Betrie­
ben häufig um Betriebe mit einem ver­
hältnismäßig geringen Männeranteil 
handelt. Die durchschnittliche Zahl der 
männlichen Beschäftigten bei Unterneh­
men dieses Typs liegt bei 47%, während 
sie im übrigen Durchschnitt bei 60% 
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liegt. Außerdem handelt es sich mit ei­
ner durchschnittlichen Mitarbeiterinnen­
zahl von 35 eher um kleine Betriebe, 
etwa ein Drittel der Betriebe hat nur fünf 
bis neun Beschäftigte. 

8.3 Typ 3: Betriebe mit 

Maßnahmenschwerpunkt im 

Bereich Arbeitszeit 

Zu diesem Typ zählen insgesamt 31 
Betriebe, die ebenso wie bei Typ 2 durch­
schnittlich 4,5 Maßnahmen vorweisen. 
Charakteristisch ist, daß jedes der Un­
ternehmen dieses Typs mindestens zwei 
Maßnahmen im Bereich Arbeitszeit hat. 
40% dieser Unternehmen haben Rege­
lungen im Bereich Freistellung wegen 
Kinderbetreuung, und in der Hälfte der 
Unternehmen besteht die Möglichkeit 
zur Pflegefreistellung. Zwei Drittel der 
Betriebe haben weiters ein bis zwei 
Maßnahmen im Bereich Service. Wie 
bei den anderen Gruppen gibt es kaum 
finanzielle Leistungen. 

Die Gruppe der Unternehmen vom Typ 
3 ist sehr heterogen und läßt anhand der 
erhobenen Betriebscharakteristika keine 
Schlüsse darüber zu , welche Unterneh­
men zu diesem Maßnahmentyp ten­
dieren. 

8.4 Typ 4: Betriebe mit wenigen 

familienfreundlichen Maßnahmen 

Dieser Gruppe sind 57 Betriebe, das ist 
die Hälfte aller Betriebe mit Maßnahmen, 
zugeordnet. Im Durchschnitt nennen die­
se Unternehmen 1 ,6 Maßnahmen. Etwa 
zwei Drittel der Betriebe dieses Typs ha­
ben ein bis maximal zwei Maßnahmen, 
die unter Service zusammengefaßt sind. 
Weitere 40% geben maximal eine Maß­
nahme im Bereich Arbeitszeit an, finanzi­
elle Leistungen sind auch in d ieser Grup­
pe sehr selten. Auffallend ist allerdings, 
daß Unternehmen dieses Typs beson­
ders selten Freistellungen für Kinderbe­
treuung oder Pflegefreistellungen berich­
ten. 
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Im Vergleich zeigt sich , daß Unter­
nehmen vom Typ 4 tendenziell eher oft 
stagn ierende Beschäftigtenzahlen ha­
ben. Geht man davon aus, daß nicht vor­
handenes Beschäftigtenwachstum als 
ein Indiz für eine eher ungünstige wirt­
schaftliche Lage eines Unternehmens 
gelten kann, so könnte dies eine Ursa­
che für die insgesamt eher geringe An­
zahl von famil ienfreundlichen Maßnah­
men dieser Betriebe sein. 

9. Gründe für das Fehlen 

familienfreundlicher Maßnahmen 

Wie bereits zuvor erwähnt, gab ein er­
heblicher Teil ( 40%) der 1 93 Betriebe der 
Stichprobe an, keine der 27 im Fragebo­
gen genannten famil ienfreundlichen 
Maßnahmen verbindlich geregelt zu ha­
ben. Als Begründungen nannten die be­
fragten Unternehmensleitungen, 
* daß der Betrieb zu klein sei, 
* daß es finanziell nicht möglich sei ,  
* daß es organisatorisch/zeitlich (z.B .  

wegen Saisonarbeit) nicht möglich sei, 
* daß in dem Betrieb vorwiegend Männer 

arbeiten und daher keine Nachfrage 
bestehe, 

* daß Arbeitnehmerinnen im Gegensatz 
zu Unternehmerinnen ohnehin sehrgut 
geschützt seien. 
Sowohl als Anmerkung im Fragebo­

gen als auch bei den telefonischen Inter­
views wurde von diesen Betrieben jedoch 
wiederholt festgestellt, daß sie bereit 
seien, informell auf die Bedürfnisse ihrer 
Mitarbeiterinnen einzugehen. Unter dem 
Motto "man kann über alles reden" sind 
die Unternehmerinnen bemüht, die Wün­
sche der Beschäftigten zu erfüllen, ohne 
sich vertraglich festzulegen. I nformelle 
Regelungen sind also durch verschiede­
ne Einschränkungen gekennzeichnet. 
Sie werden nur "nach Möglichkeit" oder 
"bei Bedarf' gewährt, beispielsweise so­
lange es dem Betrieb "gut geht" oder 
wenn ein/e Mitarbeiterin konkret Hi lfe 
braucht. ln vielen Fällen handelt es sich 
um vorübergehende, kurzfristige Lösun-
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gen, wobei die Initiative für entsprechen­
de Maßnahmen nach Aussage der Ar­
beitgeberlnnen eher von den Beschäftig­
ten ausgehen müsse. 

Informelle Regelungen sind vor allem 
bei der Gestaltung der Arbeitszeit ver­
breitet. Von mehreren Unternehmenslei­
tungen wurde festgestellt, daß sich die 
Beschäftigten die Arbeitszeit relativ 
selbständig und flexibel einteilen könn­
ten. Wenn nötig, könnten sie auch mit 
Kolleg innen Absprachen treffen und 
Dienste tauschen. Ebenfalls erwähnt 
wurde die Urlaubsplanung, bei der darauf 
geachtet wird, daß Ellern schulpflichti­
ger Kinder ihren Urlaub während der 
Schulferien einteilen können. Abgese­
hen von diversen Möglichkeiten im Be­
reich der Arbeitszeitgestaltung wurden 
aber auch andere Maßnahmen angege­
ben, z.B. das Einrichten einer Spielecke 
in einem Betrieb oder die Möglichkeit der 
Beaufsichtigung durch die Mutter der 
Unternehmerin.  Finanzielle Unterstüt­
zung in Notlagen sowie die Übernahme 
von Fortbildungskosten wurden ebenfalls 
genannt. 

10. Schlußfolgerungen 

Die Unternehmensbefragung zum 
Thema "Familienfreundlichkeit" hat erge­
ben, daß unter 1 93 antwortenden Unter­
nehmen 1 1 2  Unternehmen familien­
freundliche Maßnahmen verbindlich an­
bieten. ln Prozentzahlen ausgedrückt, 
versuchen also fast 60% der antworten­
den Unternehmen Hilfestellungen bei der 
Vereinbarkeil von Beruf und Familie zu 
geben. Daraus kann allerdings nicht ge­
schlossen werden, daß österreichweit 
mehr als die Hälfte der Betriebe familien­
freundl iche Maßnahmen vorsieht. Der 
geringe Rücklauf der Fragebogenerhe­
bung mit 6 ,4% deutet eher darauf h in ,  
daß Familienfreundlichkeit im Unterneh­
men allgemein einen geringen Stellen­
wart in der Skala betrieblicher Personal­
bzw. Organisationspolitik einnimmt. 
Vielmehr liegt nahe, daß unter den ant-
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wortenden Unternehmen eine positive 
Selektion jener erfolgt ist, die bereits um 
Familienfreundlichkeit als Teil der Unter­
nehmenskultur bemüht sind. 

Die meisten Nennungen für Maßnah­
men gab es im Bereich "Famil ienfreund­
liche Serviceleistungen", d.h.  konkreter 
in punkto Karriereplanung, Wiederein­
stiegsplanung, Qualifikations- bzw. Kon­
takthaltemaßnahmen während oder 
nach einer Phase der Berufsunterbre­
chung. Die absolut häufigste Nennung 
war die "Geringfügige Beschäftigung 
während der Karenzzeit", die dem Be­
reich "Arbeitszeitregelungen" zugeordnet 
war. Daraus läßt sich erkennen, daß 
Österreichische Unternehmen die öffent­
liche Famil ienpolitik gerade in betriebs­
nahen Belangen um betriebliche Famili­
enpolitik ergänzen. Andere Arbeitszeit­
varianten als die geringfügige Beschäfti­
gung wurden in der Erhebung schon 
deutlich seltener angegeben und kon­
zentrierten sich ebenfalls mehr auf eine 
Arbeitszeitverkürzung als eine Arbeits­
zeitflexibilisierung. 

Sowohl bei den verbindlich geregelten 
und noch vielmehr bei den informellen 
Regelungen entsteht der Eindruck einer 
sehr personenbezogenen Variante be­
trieblicher Famil ienpolitik in Österreich. 
Dieser Eindruck ist zum einen in der ho­
hen Anzahl einzelvertraglicher Regelun­
gen im Vergleich zu Betriebsvereinba­
rungen begründet. Er spiegelt sich aller­
dings auch in den Angaben der Unter­
nehmen zu ihrer Motivation, familien­
freundliche Maßnahmen anzubieten, wi­
der. Das Ziel familienfreundl icher öster­
reichischer Unternehmen ist es in erster 
Linie, den Betrieb für die Mitarbeiterinnen 
attraktiv zu machen. Weiters ist man 
davon überzeugt, daß motivierte Mitar­
beiterinnen die "besseren und effiziente­
ren" seien. Während auch andere Unter­
suchungen das Thema "Personal" ähn­
lich in den Mittelpunkt betrieblicher Fa­
milienpolitik rücken, scheinen die be­
triebswirtschaftl ichen Effekte durch mo­
tivierte Mitarbeiterinnen - wie etwa eine 
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Senkung der Personalkosten oder die 
Verbesserung der Prozeß-, Produkt- und 
Servicequalität - im Bewußtsein öster­
reichischer Anbieterinnen wenig veran­
kert zu sein; Übereinstimmung zwi­
schen Theorie und Praxis besteht darin,  
daß Hindernisgründe für die Umsetzung 
familienfreundlicher Maßnahmen im Ko­
sten- und Organisationsbereich liegen 
und die Unternehmensgröße für das An­
gebot von (verbindlichen) Maßnahmen 
relevant ist. 

Als ein negatives Resultat der Unter­
suchung muß die Tatsache bewertet 
werden, daß nicht nur d ie Inanspruch­
nahme, sondern auch das Angebot fami­
lienfreundl icher Maßnahmen nach Ge­
schlecht sagregiert ist. Damit wird nicht 
nur der leider hartnäckig vorherrschen­
den Arbeitsaufteilung unbezahlter Arbeit 
zu Lasten der Frauen Folge geleistet. 
Durch das Fehlen famil ienfreundlicher 
Angebote in männerdominierten Be­
schäftigungsbereichen wird zudem jegli­
cher Impuls hin zu einem partnerschaft­
liehen Vereinbarkeitsmodell und einer 
Umverteilung unbezahlter Betreuungsar­
beit durch betriebliche Familienpolitik 
unterwandert. 

Insgesamt kann man unter Österrei­
chischen Unternehmen also noch mehr 
Möglichkeiten als Tatsächlichkeiten zu 
familienfreundlichen Maßnahmen vermu­
ten. Betriebliche Familienpolitik dato 
1 998 scheint eher ein Thema aus dem 
individuellen Anlaßfall heraus als der be­
triebliche Regelfall zu sein. Als ein mög­
licher gesellschaftspolitischer Hand­
lungsbedarf ist daraus abzuleiten, daß 
mehr Überzeugungs-, aber auch For­
schungsarbeit in punkto betrieblicher 
Familienpolitik geleistet werden muß. 
Diese könnte das Verantwortungsbe­
wußtsein von Unternehmen für die fami­
liären Belange ihrer Arbeitnehmerinnen 
ebenso wie ihr Interesse für daraus resul­
tierende betriebswirtschaftl iche Vorteile 
wecken. Faktische Unterstützungslei­
stungen, wie etwa die Übernahme der In­
itial kosten für eine Organisations- und 
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Rechtsberatung hin zum familienfreund­
lichen Unternehmenskonzept, wie sie 
durch das Audit Familie und Beruf des 
Bundesministeriums angeboten werden, 
scheinen wirksame Hilfestellungen auf 
dem Weg hin zu einer Allgemeinkultur 
der Famil ienfreundlichkeit in Österreichi­
schen Betrieben zu sein. 

Anmerkungen 

1 Vgl. etwa Fauth-Herkner (1 998) 5. 
2 Vgl. dazu etwa Thenner (im Erscheinen) 

1 3ff . 
3 Vgl.  Thenner (1 999) 1 64. 
4 Vgl. Families and Work Institute, in: 

Fauth-Herkner (1 998) 2.  
5 Vgl. Bundesministerium für Familie, Se­

nioren, Frauen und Jugend (1 998a) 1 02. 
6 Vgl. Bundesministerium für Familie, Se­

nioren, Frauen und Jugend (1 999b) 41ff. 
7 Vgl. Thenner (1 999) 1 78. 
8 Vgl. Bundesministerium für Familie, Se­

nioren, Frauen und Jugend (1 998b) 95ff. 
9 Vgl. Ebendort 99. 

10 Vgl. König et al. ( 1 996) und Pastner et al. 
( 1 996) 

1 1  Bundesministerium für Familie, Senio­
ren, Frauen und Jugend (1 998a) 1 3ff. 

12 österreichisches Statistisches Zentral­
amt (1 996), Wirtschaftskammer Öster­
reich (1 997). 
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Kurzzusammenfassung 

Neben der finanziellen Leistbarkeil von 
Kindern ist die organisatorische und zeitli­
che Komponente der Vereinbarkeil von Be­
ruf und Familie mit der steigenden Zahl an 
Zweiverdienerfamilien zusehends in den 
Mittelpunkt familienpolitischer Debatten 
gerückt. Widersprüchliche Anforderungen 
an Familienmitgl ieder, die zugleich oder 
nach einer temporären Berufsunterbre­
chung Arbeitnehmerinnen bleiben wollen , 
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fordern die Unternehmen in ihrer Rolle als 
familienpolitische Akteure heraus. 
Auf der Basis von inter/nationaler Literatur 
und Forschungsergebnissen porträtiert 
unser Beitrag den Stand der gegenwärti­
gen Diskussion über Familienpolitik auf 
betrieblicher Ebene. Motivation und Ver­
breitung familienfreundlicher Unterneh­
men werden ebenso skizziert, wie proble­
matische Aspekte und Ressentiments ge­
genüber betrieblicher Familienpolitik, die 
durchaus auf beiden Seiten des Arbeits­
verhältnisses vorhanden sind. 
Das Schwergewicht der Darstellung liegt 
auf einer neueren empirischen Erhebung 
zur Verbreitung familienfreundlicher Maß­
nahmen in Österreichischen Betrieben, die 
1 998 am Europäischen Zentrum durchge-
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führt wurde. Sie bestätigt im wesentlichen 
die Ergebnisse vergleichbarer Untersu­
chungen im deutschen Sprachraum über 
Einflußgrößen auf das Angebot derartiger 
Maßnahmen, sowie auf den Katalog der 
angebotenen Maßnahmen. Die Unterneh­
mensgröße und die Verbindlichkeit von 
Maßnahmen kristallisieren sich etwa als 
bestimmende Größen für das Vorhanden­
sein familienfreundlicher Maßnahmen her­
aus. Arbeitsfreistellungen und Arbeits­
zeitmodelle zugunsten von Kinderbetreu­
ung rangieren in der Häufigkeit vor Maßnah­
men zugunsten von Pflegetätigkeit; Service­
leistungen wie die Karriereplanung mit den 
Wiedereinsteigerinnen wiederum vor finan­
ziellen Hilfestellungen in der familien­
intensiven Phase. 
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